
 

Sitzungsvorlage 

150/043/2022 

 

Amt/Abteilung: 

Brand- und 

Katastrophenschutz 

Datum: 13.01.2022 

Aktenzeichen: 

 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 17.01.2022 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 18.01.2022 Vorberatung  Ö 

Stadtrat 01.02.2022 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Beschaffung von drei Einsatzleitwagen 1 (ein Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr 

Landau und zwei Fahrzeuge für den gemeinsamen Katastrophenschutz) 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Auftrag zur Lieferung von drei Einsatzleitwagen 1 (ein Fahrzeug für die Freiwillige 

Feuerwehr Landau und zwei Fahrzeuge für den gemeinsamen Katastrophenschutz der 

Stadt Landau in der Pfalz und des Landkreises Südliche Weinstraße), wird an die Firmen 

Mercedes-Benz AG, Mühlenstraße 30, 10243 Berlin (Fahrgestell) und GSF 

Sonderfahrzeugbau GmbH, Max-Planck-Straße 9, 49767 Twist (Aufbau) zu den Preisen 

ihrer Angebote vom 6. Januar 2022 beziehungsweise 17. November 2021 erteilt. Die 

Auftragssumme beläuft sich auf insgesamt 577.530,51 €. (Fahrgestelle 191.460,00 €, 

Aufbauten 386.070,51 €). 

 

Begründung: 

 
Die Lieferung von drei Einsatzleitwagen 1 (ein Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr 

Landau und zwei Fahrzeuge für den gemeinsamen Katastrophenschutz), wurde 

europaweit öffentlich ausgeschrieben. Zwei Firmen gaben Angebote ab. Eine Firma gab 

ein Angebot für das Fahrgestell ab, eine Firma für den Aufbau. Die Angebotssumme für  

die drei Einsatzleitwagen beläuft sich bei den beiden eingegangenen Angeboten auf 

insgesamt 577.530,51 €. 

 

Die Beschaffung des Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr Landau erfolgt als 

Ersatzbeschaffung für einen bereits vorhandenen Einsatzleitwagen aus dem Jahre 2004. 

Das vorhandene Fahrzeug entspricht aufgrund seines Alters von 18 Jahren nicht mehr 

den aktuellen Erfordernissen für den vorgesehenen Einsatzbereich. Zudem kommt seine 

Reparaturanfälligkeit, wodurch hohe Wartungs- und Reparaturkosten entstehen. 

Außerdem steht das Fahrzeug während der Reparatur nicht für Einsätze zur Verfügung. 

 

Die Beschaffung der beiden Einsatzleitwagen für den gemeinsamen 

Katastrophenschutz (SEG und Katastrophenschutzzug/Gefahrstoffzug) erfolgt als 

Neubeschaffung, da die Aufgabenwahrnehmung in den jeweiligen Bereichen nur mit 

einer den Aufgaben entsprechenden Führungskomponente vor Ort gewährleistet 

werden kann.  
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Der Landkreis Südliche Weinstraße finanziert die beiden Fahrzeuge für den 

gemeinsamen Katastrophenschutz nach den bestehenden Vereinbarungen mit ca. 71% 

(nach Einwohnerzahl) mit. 

 

Für die drei Einsatzleitwagen erhalten wir einen Zuschuss aus Mitteln der 

Feuerschutzsteuer. Die genaue Höhe der pauschalen Zuwendung steht derzeit noch 

nicht fest, wird sich aber voraussichtlich auf 62.400 € belaufen. 

 

Die Haushaltsmittel sind im Haushalt unter 12601/071208 (ein Fahrzeug Freiwillige 

Feuerwehr Landau, 191.085,74 €) und unter 12801/013 (zwei Fahrzeuge gemeinsamer 

Katastrophenschutz, 115.933,38 €) bereitgestellt und freigegeben.  

 

Nach den vorgelegten Unterlagen und Referenzen erscheinen die Firmen Mercedes-

Benz AG, Mühlenstraße 30, 10243 Berlin (Fahrgestell) und GSF Sonderfahrzeugbau 

GmbH, Max-Planck-Straße 9, 49767 Twist (Aufbau) als zuverlässig und leistungsfähig. Es 

wird daher empfohlen, den genannten Firmen den Auftrag zur Lieferung von drei 

Einsatzleitwagen 1 (ein Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Landau und zwei 

Fahrzeuge für den gemeinsamen Katastrophenschutz) zu erteilen. 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 12601/071208 

Haushaltsjahr: 2022 

Betrag: + 41.085,74 € 

 

Produktkonto: 12801/013 

Haushaltsjahr: 2022 

Betrag: + 19.933,38 € 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: Nein 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja/Nein 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Hauptamt 

 

 

Schlusszeichnung: 
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